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1. Anlass und Ziel der Planung  

Anlass für die Neuaufstellung des Bebauungsplanes „Geltendorf Süd, südlicher Teil“ 
gaben die immer wieder durchgeführten Planänderungen, die stets Nachverdichtun-
gen zum Ziel hatten. In den Änderungen wurden häufig die Baugrenzen erweitert, 
die Grundflächenzahl erhöht und/ oder größere Gebäudehöhen zugelassen.  

Ziel der Gemeinde Geltendorf ist es daher, den gesamten Bebauungsplan grundle-
gend zu überarbeiten und an die aktuellen Erfordernisse anzupassen. Die bisher 
einzeln genehmigten Nachverdichtungen sollen in verträglichem Maß im gesamten 
Plangebiet geregelt werden. Dafür sprechen insbesondere die großen Grundstücke 
und die gut angebundene Lage am Bahnhof. Die Gemeinde wird damit dem Bedarf 
an Investitionen zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum gerecht und schafft 
auch mehr Wohnfläche für Ortsansässige und Familien. 

Die Gemeinde Geltendorf nutzt das Instrument des § 13 a BauGB (Bebauungsplan 
der Innenentwicklung) und führt freiwillig eine frühzeitige Bürgerbeteiligung durch. 
Die Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsprogramms Bayern werden durch 
das Vorhaben u.A. durch Vorzug der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung 
erfüllt. Die Bebauungsplanänderung dient der Minimierung einer Neuinanspruch-
nahme von Flächen im Außenbereich. 

Die Erstellung des Bebauungsplanes wurde dem Planungsverband Äußerer Wirt-
schaftsraum München übertragen. 

2. Plangebiet 

2.1 Lage, Größe und Beschaffenheit des Gebietes 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich aus der Planzeich-
nung. Er hat eine Fläche von 120.798 m².  

 
Abb. 1 Topographische Karte des Plangebiets, ohne Maßstab, Quelle: Bayerische Vermessungs-

verwaltung, Stand 23.05.2022 

Das Plangebiet umfasst den südlichsten Bereich des Altorts Geltendorf und beinhal-
tet vollständig die Flurnummern 1590/2, 1590/8, 1590/22, 1590/37, 1598/0, 1598/3, 
1598/4, 1599/3 - /10, 1599/2, 1600/2, 1600/4 - /11, 1601/0, 1601/2 - /5, 1601/9 - /12, 
1601/16 - /21, 1601/25, 1601/27, 1601/28, 1602/0 - /4, 1602/6, 1602/7, 1602/9, 
1602/12 - /21, 1602/31, 1602/33, 1602/2, 1603/5 - /9, 1604/2 - /6, 1604/9, 1604/10, 



Geltendorf  Bebauungsplan Geltendorf Süd, südlicher Teil – Begründung 24.10.2022 

 
PV Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München GEL 2-89 Seite 4/33 

1604/13, 1608/2, 1608/4, 1608/5, 1608/7 - /11, 1608/12 - /17, 1609/0, 1609/2 - /4, 
1609/6 - /12, 1610/0, 1610/2 - /5, 1610/7 - /8, 1610/15, 1611/0 - /4, 1611/6 - /11, 
1613/1 - /2, 1613/4 - /5, 1613/7 - /13, 1628/2 - /3, 1628/6 - /7 1628/39 - 1628/41, 
1996/13 - /14, 1996/22, 1996/27 sowie Teilflächen der Fl.Nrn. 1602/11, 1628/0 und 
1996/8. Alle Grundstücke befinden sich innerhalb der Gemeinde und Gemarkung 
Geltendorf. 

Betroffen sind Teile der Straßen am Bahnhof, Bahnhofstraße, Waldstraße, Berg-
straße, Alpenstraße, Wiesenstraße, Birkenweg, Blumenweg und Guggenbergweg. 

Im Plangebiet ist das stark bewegte Gelände im Bereich der Straße „Am Bahnhof“ 
am niedrigsten und liegt dort bei 596,0 m ü. NHN im Südwesten bzw. 598,0 m ü. 
NHN im Südosten. Nach Norden steigt das Gelände an und liegt im Bereich des ge-
hölzbewachsenen Biotops bzw. im Bereich der Mündung der Alpenstraße in die 
Bergstraße mit 616,0 m ü. NHN am höchsten. Von dort fällt das Gelände wieder ab 
auf 609,0 m ü. NHN im Nordwesten und 602,0 m ü. NHN im Nordosten des Gel-
tungsbereichs.  

Das Gebiet ist wie folgt begrenzt: 

- Im Norden durch Wohnbebauung 

- Im Osten teilweise durch Waldflächen und teilweise durch landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen 

- Im Süden durch die Bahnhofsgebäude und die südlich davon verlaufenden 
Gleise der Bahnstrecke München - Buchloe 

- Im Westen durch Waldflächen 

 

Abb. 2 Luftbild des Plangebiets, ohne Maßstab, Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung,  
Stand 2020 

Auf der Geländeerhebung mitten im Plangebiet befindet sich ein Gehölzbiotop 
(Nr. 7832-0043-001). Im Westen liegt ein weiteres Gehölzbiotop (Nr. 7832-0042-
002) teilweise im Plangebiet. Im Osten befindet sich ein Bodendenkmal (Nr. D-1-
7832-0084).  
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2.2 Nutzung und städtebauliche Struktur 

Die nachfolgenden Informationen wurden durch Ortsbegehungen, die digitale Flur-
karte und Luftbilder ermittelt sowie über Bauakten stichpunktartig überprüft. Es wur-
de eine umfangreiche Bestandsaufnahme und Analyse durchgeführt. 

2.2.1 Nutzung 

Das Plangebiet umfasst nahezu ausschließlich Wohnnutzung und ist durch locker 
stehende Einzel- und Doppelhäuser auf meist großen Grundstücken charakterisiert.  

Im Nordwesten ist eine Hausgruppe und im Süd-
osten sind sechs aneinandergebaute Reihen-
häuser (vgl. Abb. 4) vorhanden. Es gibt viele Ein-
zelhäuser mit 1-2 und viele Doppelhaushälften 
mit einer Wohnung. Darüber hinaus gibt es 12 
Einzel-/ Doppelhäuser mit 5 bis 16 Wohnungen, 
viele davon in der Bahnhofstraße und Am Bahn-
hof (vgl. Abb. 3). Diese Struktur setzt sich nörd-
lich des Plangebietes fort.  

 

Abb. 3 Analyse der Wohneinheiten (WE) im Plangebiet, ohne Maßstab; Quelle DFK: Bayerische 
Vermessungsverwaltung; Stand DFK: 2020 

 

Abb. 4 6 Reihenhäuser mit je einer Wohneinheit in der Bergstraße 14a bis 14f; Quelle: PV;  
Aufgenommen am 29.07.2020 
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Abb. 5 Bahnhofstraße 136, dreigeschossiges mischgenutztes Haus mit 16 Wohnungen sowie Ede-
ka, Ihle Bäckerei und ärztlichen Praxen; große Zwerchgiebel und Dachgauben; Quelle: PV; 
Aufgenommen am 29.07.2020 

 

Abb. 6 neues 6-Familienhaus (Birkenweg 2c) mit Satteldach neben eingeschossigem Einfamilien-
haus (Bahnhofstraße 127) mit Walmdach; Quelle: PV; Aufgenommen am 30.07.2020 

2.2.2 Bauliche Gestaltung 

Ein Fünftel der Gebäude ist eingeschossig und die meisten Gebäude zweigeschos-
sig. In Bahnhofsnähe gibt es sechs dreigeschossige Gebäude (vgl. Abb. 7).  

Es sind Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdächer (vgl. Abb. 6) vorhanden. Im Birken-
weg 12 wurde im Jahr 2021 auch ein Gebäude mit Pultdach zugelassen. Die Dach-
neigungen liegen zwischen und 25° und 45°, mit einzelnen Ausreißern nach oben 
und unten. 

Bei etwa einem Drittel der Gebäude ist das Dach durch einen Zwerchgiebel oder 
durch Satteldach- oder Schleppgauben ausgebaut. Dacheinschnitte sind nur bei ei-
nem Gebäude (Bahnhofstraße 132, Fl.Nr. 1599/7, vgl. Abb. 21) vorhanden. 
Die Dachfarben variieren von Rot über Braun bis Anthrazitfarben. Auf der Fl.Nr. 
1603/5 (Birkenweg 12) wurde im Rahmen der 9. Bebauungsplanänderung ein Pult-
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dach mit Blechdacheindeckung zugelassen. Es sind mehrere Solar-/ Photovoltaik-
anlagen vorhanden; keine davon aufgeständert.  

 

Abb. 7 Analyse der Geschossigkeit im Plangebiet, ohne 
Maßstab; Quelle DFK: Bayerische Vermessungs-
verwaltung; Stand DFK: 2020 

 
 
 
 
 

2.2.3 Analyse der Grundflächenzahlen 

Bei der Festsetzung des Maßes baulicher Nutzung in einem Bebauungsplan, der 
Bestand überplant, ist die Erhebung des vorhandenen Baurechts notwendig, um die 
in die Abwägung einzustellenden Eigentümerbelange ausreichend zu ermitteln. 
Hierbei wird nach § 30 BauGB vorhandenes Baurecht berücksichtigt. Jedoch liegt 
der Fokus bei der Überplanung auf dem Baurecht, das nach § 34 BauGB vorhanden 
wäre, da so eine gerechtere Beurteilungsgrundlage abgebildet wird.  

Gemäß der Rechtsprechung ist dabei keine quadratmetergenaue Ermittlung des 
Baurechts nach § 34 BauGB notwendig. Dies erscheint auch in der Praxis nicht um-
setzbar. So wurden bei der Analyse die Grundflächen der Hauptgebäude aus der 
Digitalen Flurkarte verwendet. Die auch zur Grundfläche zählenden weiteren Anla-
gen (insbesondere Terrassen und Balkone) wurden nicht einbezogen. 

Die Baudichte im Plangebiet ist sehr heterogen. Die in der digitalen Flurkarte abzu-
lesenden Grundflächen variieren stark und liegen bei den Wohngebäuden zwischen 
76 m² und 492 m². Von den bebauten Grundstücken hat ein Viertel eine GRZ unter 
0,12 und ein Sechstel eine GRZ über 0,20. Die übrigen knapp zwei Drittel der 
Grundstücke liegen in der Spanne dazwischen. Damit bleibt festzuhalten, dass die 
bisher zulässigen Grundflächen in weiten Teilen nicht ausgeschöpft wurden 
(vgl. Abb. 8). 
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Abb. 8 überschlägige Analyse der Baudichte der Haupt-
gebäude im Plangebiet, ohne Maßstab;  
Quelle DFK: Bayerische Vermessungsverwaltung; 
Stand DFK: 2020 
 

2.3 Quartiersanalyse und städtebauliches Konzept 

Im Plangebiet lässt sich bisher keine Systematik in der Beziehung zwischen Gebäu-
degröße und Grundstücksgröße ablesen. Es gibt kleine und große Gebäude auf 
großen Grundstücken und kleine und große Gebäude auf kleinen Grundstücken. 

Quartier 1 

Festgestellt werden kann, dass entlang der Bahnhofstraße und Am Bahnhof mehr 
dreigeschossige Gebäude und Mehrfamilienhäuser bestehen als im übrigen Plan-
gebiet (vgl. Abb. 3, 5, 6, 7 und 9). Auch weil dieser Bereich durch die Buslinie und/ 
oder die Bahnhofsnähe besser angebunden ist, ist es Ziel der Gemeinde Geltendorf, 
dort eine höhere Nachverdichtung zuzulassen. Vorgesehen sind u.A. höhere zuläs-
sige Grundflächen, eine Dreigeschossigkeit und eine freiere Dachgestaltung. 

 

Abb. 9 im Jahr 2022 errichtetes 10-Familienhaus (Birkenweg 12) mit blecheingedecktem Pultdach 
vor 3-Familienhaus (Birkenweg 10) mit Satteldach und Solaranlage; Quelle: PV; Aufge-
nommen am 28.07.2022 
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Dabei ist die ausreichende Belichtung, Belüftung und Besonnung gewährleistet. 
In zweiter Reihe zur Bahnhofstraße sind die Gebäude des Quartiers 2 vom Quar-
tier 1 entweder durch eine Straße getrennt oder die Baufenster/ Gebäude liegen 
südöstlich der Baufenster/ Gebäude des Quartiers 1. Am Bahnhof liegen die Ge-
bäude des Quartiers 1 zwar im Süden, jedoch deutlich tiefer am Hang und mit groß-
zügigem Abstand zwischen den Baufenstern.  

Quartier 2 

Das Quartier 2 ist durch die Geländeerhebung in der Mitte und das darauf befindli-
che Biotop mit zahlreichen großen Bäumen gekennzeichnet. Hier befindet sich mit-
ten im Wohngebiet ein Stück Natur, das Vögeln und Kleintieren als Lebensraum 
dient und kleinklimatisch an Sommertagen ausgleichend wirkt. Das Gelände fällt 
rundum ab und ist vor allem in den zusammenhängenden Gartenbereichen (Gar-
tenzone) der Häuser entlang der Waldstraße sehr steil. Auch aus diesem Grund 
sind dort bisher kaum bauliche Nebenanlagen entstanden. Ergänzend befinden sich 
nördlich der Bergstraße zahlreiche erhaltenswerte große Laubbäume. 

Eine Nachverdichtung hat in diesem Bereich noch nicht stattgefunden. Ziel der Ge-
meinde ist es, die hier lockere Bebauung mit fast ausschließlich Einzel- und Dop-
pelhäusern (vgl. Abb. 11), den quartiersprägenden großzügigen Gärten (vgl. grüne 
Schraffur in Abb. 10) und qualitätvollen Gehölzstrukturen (vgl. Abb. 12 - 14) als 
„grüne Lunge“ des Plangebietes zu bewahren. Dies soll v.a. über die Größe und 
Positionierung der Baufenster sowie über die Grünordnung und die Gartenzone ge-
steuert werden. 

 

Abb. 10 Ausweisung von Quartier 1 (braun), Quartier 2 (blau) und Quartier 3 (gelb) im Plangebiet; 
Darstellung der erhaltenswerten (grün) und zu entfernenden (grau) Gehölze; Darstellung der 
Gartenzone (grün schraffiert); ohne Maßstab; Quelle DFK: Bayerische Vermessungsverwal-
tung; Stand DFK: 04/2022 
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Abb. 11 Waldstraße-Ecke-Alpenstraße mit Blick auf die Doppelhäuser im Quartier 2; Gartenzone in 
den rückwärtigen Gärten, straßenbegleitender Wiesenstreifen in der Waldstraße;  
Quelle: PV; Aufgenommen am 30.07.2020 

Quartier 3 

Im Quartier 3 hat in einigen Bereichen bereits eine Nachverdichtung stattgefunden 
und es bestehen Anfragen der Anwohner:innen zur Errichtung weiterer Hauptge-
bäude. Zudem sind mehrere Baulücken und gering bebaute Grundstücke vorhan-
den, die sich für eine Innenentwicklung anbieten. Mit den Eigentümer:innen wird die 
Gemeinde Gespräche führen. Die Ergebnisse der Gespräche werden dann in den 
Bebauungsplan eingearbeitet. Unter Berücksichtigung der erhaltenswerten Laub-
bäume soll im Quartier 3 eine moderat dichtere Bebauung, jedoch keine Dreige-
schossigkeit ermöglicht werden. Dies wird vor allem über die Größe und Positionie-
rung der Baufenster gesteuert.  

Grundstücke im Guggenbergweg 

Die beiden Flurnummern 1612 und 1612/3 werden nicht in den Geltungsbereich des 
vorliegenden Bebauungsplanes aufgenommen. Hier stellt sich die Frage der  
verkehrlichen Erschließung. Technisch (Kanalrohre, Leitungen etc.) erschlossen 
sind die Grundstücke über einen schmalen Wiesenstreifen in Richtung Bergstraße, 
der im Flächennutzungsplan als Grünfläche ausgewiesen ist. Verkehrlich erschlos-
sen sind sie mittels Geh- und Fahrrechten über eine geschotterte Zufahrt zum priva-
ten Guggenbergweg, der wiederum zur Straße Am Bahnhof führt. 

Die Gemeinde beabsichtigt, die gesamte Flurnummer 1996/21 zu erwerben und als 
Neubaugebiet mit Wohnnutzung auszuweisen. Im Zuge dessen soll die verkehrliche 
Erschließungsfrage für die beiden Grundstücke abschließend geklärt werden. 

2.4 Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung für MIV und Radverkehr erfolgt durch vorhandene öf-
fentliche Straßen. Eine Anbindung an den ÖPNV ist v.a. durch den Bahnhof gege-
ben, der an der Bahnlinie München - Buchloe liegt. Es handelt sich um den einzigen 
Endhaltepunkt der S-Bahn München im Landkreis Landsberg, mit erheblichem 
Pendleraufkommen und Stellplatzbedarf. Dort verkehrt die S-Bahnlinie S4 von 
Ebersberg nach Geltendorf. Vom Bahnhof fährt auch die MVV-Buslinie 810, werk-
tags über die Bahnhofstraße nach Norden und weiter über die Gemeinden Mooren-
weis und Jesenwang nach Mammendorf. 
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Abfallentsorgung, Frischwasserversorgung sowie leitungsgebundene Energie und 
Telekommunikation sind in den öffentlichen Straßen vorhanden. Nach Angaben der 
Stadtwerke Fürstenfeldbruck (Stellungnahme vom 07.03.2019) verläuft im Bereich 
der Straße am Bahnhof ein 20kV-Mittelspannungskabel.  

Abwasser wird über bestehende Schmutzwasserkanäle abgeführt. Da es keinen 
Regenwasserkanal gibt, ist das Regenwasser auf dem jeweiligen Grundstück zu 
versickern (vgl. Ziffern 2.7 „Boden“ und 2.8 „Wasser“). 

2.5 Eigentumsverhältnisse 

Die Bahnhofstraße im Westen ist im Eigentum des Landkreises Landsberg am 
Lech. Darüber hinaus ist die Gemeinde Eigentümerin aller anderen, als öffentliche 
Verkehrsflächen ausgewiesenen Grundstücke im Plangebiet sowie Eigentümerin 
der Fl.Nr. 1590/37 (Am Bahnhof). Alle weiteren Grundstücke sind in Privateigentum. 

Die Gemeinde Geltendorf wird die Flurnummer 1609/11 (Am Bahnhof  3a) erwer-
ben, die aktuell noch der Deutschen Bahn gehört. Darüber hinaus wurde eine Teil-
fläche der Flurnummer 1996/8 (Straße Am Bahnhof) ganz im Südosten des Plange-
bietes am 31.05.2022 von der Deutschen Bahn an die Gemeinde Geltendorf ver-
kauft. Die notwendigen Schutzabstände zur dort bestehenden DB-Oberleitung sowie 
zu einem betriebsnotwendigen Kabelkanal sollen zeitnah vermessen werden. 

Anschließend soll für diese beiden Flurnummern sowie für die Fl.Nr. 1628/3 (Straße 
Am Bahnhof nördlich des Bahnhofsgebäudes) und die Fl.Nr. 1609/2 (Blumenweg 2, 
privates Wohnbaugrundstück) eine Freistellung von Bahnbetriebszwecken beantragt 
werden. 

Die Flurstücke 1590/2 und 1590/37 (zwischen Am Bahnhof 27 und Birkenstraße 12) 
sowie 1628/39 (Straße am Bahnhof, südlich der Birkenstraße 12) wurden unlängst 
von Bahnbetriebszwecken freigestellt. 

Die Deutsche Bahn hat mit Schreiben vom 20.10.2022 (Aktenzeichen TÖB-BY-22-
133865) Stellung genommen, dass darüber hinaus keine weiteren Dienstbarkeiten 
bestehen oder Leitungen betroffen sind. Änderungen unterliegen dem Genehmi-
gungsvorbehalt des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA).  

2.6 Emissionen  

Das Gebiet wird beeinträchtigt durch die Verkehrslärmemissionen der Bahnlinie 
München – Buchloe. Der Umgang damit wird unter Ziffer 5.9 erläutert. 

2.7 Flora/ Fauna 

Das Gebiet ist nahezu vollständig bebaut und beinhaltet zahlreiche Privatgärten mit 
vielen Sträuchern und großen Bäumen. Bei einer Begehung wurden die erhaltens-
werten Bäume (siehe Planzeichnung) kartiert. Wo notwendig, wird eine Vermessung 
der Bäume vorgenommen. Vermessen werden die Baumkronen im Durchmesser, 
die Kronenhöhe, die Lage des Stammfußes und die Stammdicke. Sobald die Ver-
messungsdaten vorliegen, werden diese in den Bebauungsplan eingearbeitet. 

Das Baugebiet grenzt im Osten und Westen an Waldflächen an. Nach Rücksprache 
mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Fürstenfeldbruck 
betragen die erwarteten Wuchshöhen 35 Meter. Beim Bauen in diesem Nahbereich 
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besteht die Gefahr durch umstürzende Bäume, weshalb Dachstühle im Abstand von 
35 m zum Waldrand baulich zu verstärken sind. Der entsprechende Bereich ist in 
der Planzeichnung gekennzeichnet. 

Nach Auskunft des AELF Fürstenfeldbruck handelt es sich bei den Bäumen des in-
mitten des Plangebiets liegenden Gehölzbiotops auf den Flurnummern 1601/27, 
1602/33 und 1602/0 nicht (mehr) um geschützten Wald. Bereits der bisherige Be-
bauungsplan wies dort eine öffentliche Grünfläche aus. Bei der Flurnummer 1609/11 
(Am Bahnhof 33a) handelt es sich ebenfalls nicht um Wald. 

  

Abb. 12 erhaltenswerte Bäume Am Bahnhof 19;  Abb. 13  erhaltenswerte Bäume im Blumenweg 
Quelle: PV; Aufgenommen am   Nr. 3 und Nr. 5; Quelle: PV; 
19.08.2020  Aufgenommen am 29.07.2020 

Am 15. Juni 2022 fand eine Begehung der beiden im Plangebiet liegenden Gehölz-
biotope (vgl. Planzeichnung) mit Herrn Däubler von der Unteren Naturschutzbehör-
de (UNB), Landkreis Landsberg am Lech, und Herrn Bürgermeister Sedlmayr statt. 
Hintergrund war die Bewertung der Qualität der Biotope sowie die Begutachtung ih-
rer Grenzen, da sich dort teilweise Gebäude befinden. Sowohl bei dem Gebäude in 
der Birkenstraße 5a (Genehmigungsfreistellung, Bescheid von 1999) als auch bei 
dem Gebäude in der Bahnhofstraße 136 (Bauantrag 1995/ 1996) und dem durch die 
Deutsche Bahn errichteten Parkplatz hatten die Biotope keine Beachtung gefunden.  

  

Abb. 14 Stichweg zum Biotop von der  Abb. 15 Häuser nördl. Birkenweg (Quartier 2), 
Waldstraße aus, Quelle: PV,   Sandbirke an der Straße, Biotop hinter  
Aufgenommen am 30.07.2020  den Häusern auf steilem Gelände; 

 Quelle: PV; Aufgenommen am 30.07.2020 

Beide Biotope werden mittelfristig neu kartiert und die Grenzen entsprechend dem 
tatsächlichen Umfang angepasst. In Absprache mit der Unteren Naturschutzbehör-
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de wird bis dahin der derzeitige Biotopumgriff dargestellt. 

Es ist davon auszugehen, dass nach der Neukartierung auch die gesamte Flur-
nummer 1602 im Biotop zu liegen kommt. Dort ist im rechtsverbindlichen Bebau-
ungsplan derzeit noch ein kleines Baufenster für ein niedriges zweigeschossiges 
Gebäude (I+D) ausgewiesen. Das Baufenster schneidet die bereits aktuell beste-
henden Biotopflächen geringfügig. Die ebenfalls ausgewiesene Garagenfläche liegt 
gänzlich im Biotop. Das Baurecht wurde bisher nicht in Anspruch genommen. 
Die Gemeinde beabsichtigt nun den Erwerb des Grundstücks und will anschließend 
das Baurecht zurücknehmen, um das Biotop zu schützen. Dafür spricht auch die 
enge und vor allem steile Zufahrt von der Waldstraße aus, deren Verkehrssicherheit 
nicht gewährleistet werden kann.  
Für den Fall, dass mit den derzeitigen Grundstückseigentümer:innen keine Einigung 
über den Kauf erzielt werden kann, muss das Baurecht erhalten bleiben. Es kann 
und muss dann jedoch an die artenschutzrechtlichen Herausforderungen angepasst 
werden. Eine Bebauung an dieser Stelle wird grundsätzlich aus städtebaulicher 
Sicht als ungeeignet und problematisch erachtet. Die Untere Naturschutzbehörde 
wird um Stellungnahme zum Sachverhalt gebeten. 

Die Gehölzstrukturen mitten im Plangebiet werden auf ihre Verkehrssicherheit über-
prüft und ggf. zurückgeschnitten. Vorgesehen ist außerdem, den Zugang des Stich-
wegs von Norden zu verschließen, um weitere Störungen des Biotops zu vermeiden 
und Abstürze im steilen, ungesicherten Gelände zu verhindern.  

2.8 Boden  

2.8.1 Bodenaufbau 

Gemäß der Übersichtsbodenkarte, Maßstab 1:25.000, im BayernAtlas kommen im 
Plangebiet zwei verschiedene Bodentypen vor. Diese lassen sich auf Grund des 
kleinen Kartenmaßstabs nur ungefähr abgrenzen.  

Westlich des Birkenwegs bis zum Bahnhof im Süden und beidseits der Bahnhof-
straße bis nach Norden ist der Bodentyp 30a zu erwarten. Dabei handelt es sich 
vorherrschend um Braunerde, gering verbreitet um Parabraunerde aus schluffig-
kiesiger Jungmoräne, zum Teil mit schluffreicher Deckschicht. Dieser Bodentyp 
weist gemäß standortkundlicher Bodenkarte eine mittlere Durchlässigkeit, eine mitt-
lere Sorptionskapazität und ein geringes Filtervermögen auf. 

Im übrigen Plangebiet ist der Bodentyp 28b zu erwarten. Dabei handelt es sich fast 
ausschließlich um Pararendzina und Braunerde-Pararendzina aus überwiegend 
flach- bis mittelgründigem, lehmigem Kiesverwitterungsboden auf Rücken und Kup-
pen der Jungmoränenlandschaft. Dieser Bodentyp weist gemäß standortkundlicher 
Bodenkarte eine mittlere Sorptionskapazität und ein geringes Filtervermögen auf.  

Zuletzt wurde im Rahmen der 9. Bebauungsplanänderung im Jahr 2017 eine Bau-
grunduntersuchung auf der Flurnummer 1603/5 (Birkenstraße 12) durchgeführt. 
Gemäß dieser sind für den oberflächennahen Untergrund gemischtkörnige Böden 
charakteristisch. Bis in ca. 2 m Tiefe wurde überwiegend steifer, teils weicher Ge-
schiebelehm aufgefunden. Darunter und bis in 5 m Tiefe liegt mitteldichter Kies. 

Im Gebiet sind über die Jahre verschiedene Baugrunduntersuchungen durchgeführt 
worden. Sobald diese dem Planungsverband vorliegen, werden die daraus gewon-
nenen Erkenntnisse in den Bebauungsplan eingearbeitet. 
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Altlasten durch Auffüllungen oder sonstige Bodenverunreinigungen sind der Ge-
meinde nicht bekannt. Es liegen keine Anhaltspunkte vor, die sich z.B. aus einer 
gewerblichen Vornutzung des Geländes oder aus Auffüllungen ableiten lassen. 

2.8.2 Bodendenkmal 

Östlich des Geltungsbereichs befindet sich das Bodendenkmal „Verebnete Grabhü-
gel vorgeschichtlicher Zeitstellung“ (Aktennummer D-1-7832-0084, siehe Planzeich-
nung). Auf Grund der unmittelbaren Nähe des Bodendenkmals sind weitere Funde 
innerhalb des Geltungsbereichs nicht auszuschließen. Bodeneingriffe jeglicher Art 
bedürfen in diesem Bereich einer vorherigen denkmalrechtlichen Erlaubnis nach Art. 
7.1 BayDSchG.  

Weitere archäologische Fundstellen im Plangebiet sind möglich. Auf die nach Art. 8 
DSchG bestehende Meldepflicht an das Landesamt für Denkmalpflege oder die Un-
tere Denkmalschutzbehörde beim Landratsamt wird hingewiesen. 

2.9 Wasser 

2.9.1 Grundwasser/ Schichtwasser 

Zuletzt wurde im Rahmen der 9. Bebauungsplanänderung im Jahr 2017 durch das 
Ingenieur- und Planungsbüro Geomechnig eine Baugrunduntersuchung auf der 
Flurnummer 1603/5 (Birkenstraße 12) durchgeführt. Bei den Bohrarbeiten bis in 5 m 
Tiefe wurde kein Grundwasser erbohrt. Dieses ist, auf Grund der Hanglage und der 
südlich der Gleisanlagen vorhandenen Bodenverhältnisse, erst in Tiefen von mehr 
als 5 m unter der Geländeoberkante zu erwarten. Rund 120 m südlich der südlichen 
Geltungsbereichsgrenze befinden sich wassersensible Bereiche und Gley- bzw. 
Anmoorboden. 

Weitere Untersuchungen durch Geomechnig im Gleisbereich des Geltendorfer 
Bahnhofs aus dem Jahr 2009 zeigten, dass dort Grundwasser bis in mindestens 
3 m Tiefe unter Gleisoberkante nicht vorhanden ist. 
Das Vorkommen von Schichtwasser kann stellenweise in bindigen Schluffschichten, 
die in die Kiese eingelagert sind, nicht ausgeschlossen werden. In Baugruben ist ei-
ne entsprechend dimensionierte offene Bauwasserhaltung für das anfallende Tag-
wasser und gegebenenfalls anfallendes Schichtwasser erforderlich. Insgesamt sind 
jedoch nur geringfügige Wasserzutritte zu erwarten. 

Sollte wider Erwarten Grundwasser aufgeschlossen werden, ist das Landratsamt 
Landsberg am Lech zu benachrichtigen, um ggf. wasserrechtliche Verfahren einzu-
leiten. 

2.9.2 Niederschlagswasser 

Die unter den Lehmen anstehenden Kiese sind gut wasserdurchlässig und zur Ver-
sickerung von gesammeltem Niederschlagswasser geeignet. In welcher Tiefe die 
Kiese gefunden werden, kann jedoch variieren. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Erkundung des Baugrundes den jeweiligen Bauherr:innen obliegt. 

Im gesamten Gebiet gibt es keine Regenwasserkanäle. Anfallendes unverschmutz-
tes Niederschlagswasser ist daher oberflächig, über die belebten Bodenzone zu 
versickern. Zur Auswahl und zur exakten Dimensionierung der Niederschlagswas-
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serversickerung ist das Arbeitsblatt DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb von An-
lagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ der Deutschen Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. in aktuellster Fassung anzuwenden. 
Die „Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Nieder-
schlagswasser in das Grundwasser“ (TRENGW, Herausgeber: BayLfU Dez. 2008) 
sind zu beachten. 

Die Niederschlagswasserversickerung soll bevorzugt großflächig umgesetzt werden, 
z.B. über Mulden. Ist das nicht umsetzbar, sind Sickerschächte möglich. So funktio-
niert die Entwässerung im Bereich der 9. Bebauungsplanänderung (Mehrfamilien-
häuser auf der Fl.Nr. 1603/5 im Birkenweg 12) über mehrere Sickerschächte. 

2.10 Sonstiges 

Sonstige einschlägige, auf anderer gesetzlicher Grundlage getroffene Baube-
schränkungen oder Schutzgebietsausweisungen (z.B. Wasserschutzgebiete, Land-
schafts- und Naturschutzgebiete, Bauverbots-/ Baubeschränkungszonen an klassifi-
zierten Straßen) oder anderweitige gesetzlich geschützte Bereiche, welche die Be-
baubarkeit einschränken (z.B. geschützte Biotope, Baudenkmäler) befinden sich 
nicht im Plangebiet und seinem näheren Umfeld. 

3. Planungsrechtliche Voraussetzungen 

3.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern 

Die Gemeinde Geltendorf liegt laut Landesentwicklungsprogramm Bayern im allge-
meinen ländlichen Raum. Das LEP in der Fassung vom 01.01.2020 nennt folgende 
Ziele (Z) und Grundsätze (G) mit Bezug auf das Vorhaben: 

3. Siedlungsstruktur 

3.1 Flächensparen 

(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwick-
lung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner 
Folgen ausgerichtet werden. 

(G) Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksich-
tigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 

3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung 

(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung 
möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der In-
nenentwicklung nicht zur Verfügung stehen. 

3.3 Vermeidung von Zersiedelung - Anbindegebot  

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere band-
artige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden.  

(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungsein-
heiten auszuweisen. Ausnahmen sind möglich, wenn […] 
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Berücksichtigung im Bebauungsplan: 

Der gegenständliche Bebauungsplan trifft bauplanungsrechtliche Regelungen für ein 
bereits bebautes Gebiet, um eine verträgliche Nachverdichtung zu ermöglichen. 
Dies ist im Sinne des Flächensparens. 
 

3.2 Regionalplan München 

Die Gesamtfortschreibung des Regionalplanes für die Region München (14), in Kraft 
getreten am 01. April 2019, nennt folgende Ziele (Z) und Grundsätze (G) mit Bezug 
auf das Vorhaben: 

B II Siedlung und Freiraum 

1. Leitbild 

G 1.1 Siedlungsentwicklung soll gemeinsame regionale Aufgabe sein. Kooperati-
onen nach innen und über die Regionsgrenze hinaus sollen etabliert und 
ausgebaut werden. 

G 1.2 Die Siedlungsentwicklung soll flächensparend erfolgen. 

G 1.5 Eine enge verkehrliche Zuordnung der Funktionen Wohnen, Arbeiten, Ver-
sorgung und Erholung soll erreicht werden. 

G 1.6 Kompakte, funktional- und sozial ausgewogene Strukturen sollen geschaf-
fen werden. 

Z 1.7 Bei der Siedlungsentwicklung sind die infrastrukturellen Erforderlichkeiten 
und die verkehrliche Erreichbarkeit, möglichst im öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV), zu beachten. 

           

Abb. 16+17 Ausschnitte aus der Karte 2 (links) „Siedlung und Versorgung“ und der Karte 3 (rechts)   
   „Landschaft und Erholung“ des Regionalplans München 

Bei den Wäldern östlich und westlich des Plangebietes handelt es sich um das 
landschaftliche Vorbehaltsgebiet Nr. 11.1 „Großflächige Waldgebiete zwischen Gel-
tendorf und Fürstenfeldbruck“. 

Die Wälder östlich sind zudem als Regionaler Grünzug Nr. 2 „Schöngeisinger Forst/ 
Maisacher Moos/ Tertiäres Hügelland bei Dachau“ ausgewiesen. Die Bahnstrecke 
von Geltendorf aus nach Westen soll ausgebaut werden. 
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Berücksichtigung im Bebauungsplan: 

Die Entwicklung einer ressourcenschonenden Siedlungsstruktur infolge der Nutzung 
der bereits vorhandenen Infrastruktur wird durch den Bebauungsplan erhalten und 
gefördert. Eine enge, verkehrliche Vernetzung zwischen Wohn- und Arbeitsstätten 
ist durch die Bahnhofsnähe und die Busanbindung gegeben. 

Der Geltungsbereich endet an den Waldflächen im Osten und Westen. 

3.3 Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) in der Fassung vom 16.05.2013 ist das 
Plangebiet überwiegend als Wohnbaufläche (W) dargestellt und in größere Wohn-
gebietsbereiche eingebettet. Im Südwesten befinden sich Mischgebietsflächen und 
südlich des Geltungsbereichs liegt das Sondergebiet „Fläche für Bahnanlage“ mit 
einem Bahnhaltepunkt. 

Im FNP sind einige vorhandene Gehölzstrukturen zum Erhalt vorgesehen. Das Bo-
dendenkmal ist größer dargestellt als im BayernAtlas. 

 

Abb. 18 Ausschnitt aus dem wirksamen FNP der Gemeinde Geltendorf, mit Geltungsbereich des 
Bebauungsplans „Geltendorf Süd, südlicher Teil“ in hellblau, ohne Maßstab 

3.4 Bebauungspläne und Satzungen 

Im Plangebiet gilt bisher der rechtsverbindliche Bebauungsplan „Geltendorf Süd, 
südlicher Teil“, der am 05.11.1993 bekannt gemacht wurde und damit in Kraft getre-
ten war. Seither hat der Plan elf Änderungen erfahren, wobei mit der 3. Änderung, in 
Kraft getreten/ bekannt gemacht am 06.10.2000, der Gesamtplan geändert wurde. 

Der vorliegende Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines Geltungsbereichs den be-
stehenden Bebauungsplan „Geltendorf Süd, südlicher Teil“, einschließlich seiner 
1. bis 11. Änderung, wodurch dieser in den überplanten Bereichen außer Kraft tritt.  

Die an der Nordgrenze liegende Waldstraße lag zunächst vollständig im Geltungs-
bereich des 1993 aufgestellten Bebauungsplanes „Geltendorf Süd, südlicher Teil“. 
Im Jahr 1998 wurde sie vollständig durch den Bebauungsplan „Geltendorf Süd, 
nördlicher Teil“ überplant, der sich im Norden anschließt, und im Jahr 1999 wiede-
rum vollständig durch die 3. Änderung des Gesamtplans „Geltendorf Süd, südlicher 
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Teil“. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Plan der nun in diesem Bereich al-
lein gültige ist. 

Der vorliegende Bebauungsplan überplant die Waldstraße bis zu Hälfte (in Stra-
ßenmitte geteilt). Die andere Hälfte soll bei der ebenfalls geplanten Neuaufstellung 
des Bebauungsplanes „Geltendorf Süd, nördlicher Teil“ überplant werden. 

 

Abb. 19 rechtsverbindliche 3 Änderung des Gesamtplans, Bereiche der 4. bis 11. Planänderung rot 
hinterlegt, ohne Maßstab 

Im Plangebiet gelten zudem die Stellplatzsatzung („Satzung über den Nachweis und 
die Herstellung von Stellplätzen für Fahrzeuge“), die Abstandsflächensatzung („Sat-
zung über die abweichenden Maße der Abstandsflächentiefe der Gemeinde Gelten-
dorf“) und die Einfriedungssatzung („Satzung über Einfriedungen“).  
Einzelne Vorgaben dieser Satzungen werden durch Festsetzungen des neuen Be-
bauungsplanes ersetzt. Der Bebauungsplan hat Vorrang vor den Satzungen. Wo er 
keine Regelungen trifft, sind die Satzungen anzuwenden. 

3.5 Auslegungsfrist 

Der Entwurf des Bauleitplanes mit der Begründung und den wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wird für die Dauer eines Monats, 
mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, öffentlich ausgelegt. 

Nach aktuellem Kenntnisstand liegen keine wichtigen Gründe für eine längere Aus-
legungsdauer bei der Beteiligung der Öffentlichkeit vor. Das Planvorhaben beinhal-
tet voraussichtlich keine ausgewöhnliche große Anzahl an betroffenen erheblichen 
Belangen, keine besonders umfänglichen Unterlagen und keine anderen komplexen 
Sachverhalte, die eine verlängerte Auslegung notwendig machen würden. Auch von 
Seiten der Öffentlichkeit sind derzeit noch keine Stellungnahmen bekannt, welche 
die Wahl einer längeren Auslegungsfrist erforderlich machen könnten. 



Geltendorf  Bebauungsplan Geltendorf Süd, südlicher Teil – Begründung 24.10.2022 

 
PV Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München GEL 2-89 Seite 19/33 

4. Planinhalte 

4.1 Art der baulichen Nutzung 

Bisher setzte der Bebauungsplan im Südosten ein Mischgebiet (MI) fest. Da sich je-
doch auf den Flurnummern 1599/8 (Bahnhofstraße 134 und 134a), 1604/2 
(Am  Bahnhof 19), 1604/5 (Am Bahnhof 25) und 1604/6 (Am Bahnhof 27) nur 
Wohnnutzung befindet, wird das Mischgebiet dort zurückgenommen. Ebenso auf 
der noch unbebauten Fl.Nr. 1590/2, da diese von Wohnbebauung umgeben ist und 
ein Gewerbebetrieb dort als nicht verträglich eingestuft wird. Auf den Fl.Nrn. 1590/2 
(Privateigentum) und 1590/37 (Eigentum der Gemeinde) ist vorgesehen, Kfz-
Stellplätze für Carsharing auszuweisen. 

Auf der Fl.Nr. 1599/2 (Bahnhofstraße 136) befindet sich neben Wohnnutzung auch 
eine gewerbliche Nutzung durch Filialen von Edeka und Ihle Bäckerei sowie ärztli-
chen Praxen. Auf der Fl.Nr. 1604/13 (Bahnhofstr. 131) befindet sich ein temporär er-
richtetes Asylbewerberheim, das noch bis 2023 begünstigt gemäß § 246 Abs. 9 
BauGB (Sonderregelung für Flüchtlingsunterkünfte) ist. Für diese Grundstücke soll 
weiterhin eine Mischnutzung ermöglicht werden. Um Nutzungskonflikte zu vermei-
den, werden jedoch Gartenbaubetriebe, Tankstellen, Vergnügungsstätten und Bor-
delle im Mischgebiet ausgeschlossen. In gewerblich geprägten Bereichen im Ge-
meindegebiet sind geeignetere Standorte für diese Nutzungsarten vorhanden. 

Darüber hinaus wies der bisherige Bebauungsplan für die Grundstücke beidseits der 
Bahnhofstraße sowie teilweise am Bahnhof ein Allgemeines Wohngebiet (WA) aus, 
in dem jedoch fast alle ausnahmsweise zulässigen Nutzungen allgemein zulässig 
waren. Im übrigen Plangebiet wies der bisherige Bebauungsplan ein reines Wohn-
gebiet (WR) aus, wobei die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen allgemein zuläs-
sig waren. Damit entsprach der WR-Gebietstypus tatsächlich einem Allgemeinen 
Wohngebiet (WA), abzüglich der Schank- und Speisewirtschaften. Zur Klarstellung 
wird zukünftig überall ein WA ausgewiesen, wobei Schank- und Speisewirtschaften 
im WA2, bzw. in den Quartieren 2 und 3, unzulässig bleiben. 

Es ist Ziel der Gemeinde Geltendorf, eine Nachverdichtung zuzulassen, auch mit 
mehr Wohnungen kleinerer Größe für alleinstehende Personen, Alleinerziehende 
oder Paare mit weniger Platzbedarf. Daher soll die Wohnungsanzahl wie bisher wei-
terhin nur indirekt vor allem über die (Gesamt-)Grundfläche, die Gebäudehöhen und 
die Stellplatzsatzung der Gemeinde Geltendorf gedeckelt werden.  

4.2 Maß der baulichen Nutzung 

4.2.1 Grundfläche 

Es wird zukünftig überall eine Grundfläche festgesetzt. Vorteil ist, dass bei Grund-
stücksteilungen eine eindeutige Aufteilung der Grundfläche möglich ist.  

Die Grundflächen werden jedoch gemäß einer Grundflächenzahl (GRZ) festgelegt. 
Diese beträgt für das Mischgebiet bisher und weiterhin 0,40. Im WR und WA war 
bisher überwiegend eine GRZ von 0,25 festgesetzt. Für das WA2 wird das Beibe-
halten dieser GRZ als ausreichend erachtet, da durch die großen Grundstücke noch 
viel Spielraum besteht, der bisher nicht genutzt wurde bzw. auf Grund anderer Be-
schränkungen (Baugrenzen, Gebäudehöhen etc.) nicht genutzt werden konnte. 
Im WA1 wird die GRZ auf 0,30 erhöht, da dort eine gute Erschließung durch die 
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Bahnhofstraße bzw. den Bahnhof besteht. 

Darüber hinaus wird auf den Hinterliegergrundstücken der Fl.Nrn. 1604/4 (Birken-
weg 10a), 1610/3 (Bergstr. 18a und 18b), 1608/10 (Blumenweg 1) und 1610/15 
(Bergstraße 12a) die zulässige Grundfläche jeweils ohne die Zufahrt berechnet, da 
diese vollständig für die Erschließung benötigt wird. 

Auf den Fl.Nrn. 1603/5 (Birkenweg 12, GRZ 0,33), 1608/10 (Blumenweg 1, GRZ 
0,28) und 1609/12 (Blumenweg 6, GRZ 0,31), auf denen eine geringfügig höhere 
Grundfläche umgesetzt wurde, wird der Bestand festgesetzt.  

Auf zwei Grundstücken werden zwei Baufenster und zwei getrennte Grundflächen 
ausgewiesen, da dort bereits mehrere Gebäude vorhanden (Am Bahnhof 31, 31a 
und 31b) oder Potential für weitere Gebäude (Birkenweg 4) sind. 

Darüber hinaus werden zusätzliche 15 v.H. (15 %) der festgesetzten Grundfläche 
für die zu den Hauptgebäuden zugehörigen Anlagen (Außentreppen, Vordächer, 
Balkone und Terrassen) zugelassen. Bei einer Grundfläche von z.B. 200 m² ergäbe 
sich dadurch eine zusätzliche Grundfläche von (200 m² x 0,15 =) 30 m². Dabei kann 
die Grundfläche des Hauptgebäudes (hier: 200 m²) auch für diese Anlagen verwen-
det werden.  
Die separate Festsetzung der zusätzlichen Grundfläche für bestimmte Anlagen ba-
siert auf der Grundlage von § 16 Abs. 5 BauNVO, nach dem das Maß der baulichen 
Nutzung für Teile baulicher Anlagen unterschiedlich festgesetzt werden kann. 
Die Festsetzung wird genutzt, um eine zu hohe Versiegelung und insbesondere 
übermäßige Kubaturen der Hauptgebäude zu vermeiden. 

4.2.2 Überschreitung der Grundfläche 

Die zulässige Grundfläche darf durch die in § 19 Abs. 4 BauNVO bezeichneten An-
lagen (Garagen, Stellplätze, Zufahrten, Nebenanlagen und Tiefgaragen etc.) über-
schritten werden. Die maximal zulässige Gesamt-Grundflächenzahl (Gesamt-GRZ) 
wird, im Sinne einer moderaten Nachverdichtung, von bisher max. 0,50 auf max. 
0,60 im WA erhöht.  

Die Gesamt-GRZ ist eine Verhältniszahl und abhängig von der Größe der Bau-
grundstücksfläche. Sie ergibt sich aus der Multiplikation mit der Baugrund-
stücksfläche. Bei Einbeziehung sämtlicher baulicher Anlagen auf einem Grundstück 
darf die Gesamt-Grundflächenzahl nicht überschritten werden. So wird eine zu hohe 
Versiegelung vermieden. 

Sofern Tiefgaragen gebaut werden, darf die Gesamt-GRZ auch bei 0,70 liegen, also 
70 % des Grundstücks dürfen versiegelt bzw. unterbaut werden. Die unterirdische 
Unterbringung der Stellplätze wird positiv für das Ortsbild gewertet. Gleichzeitig wird 
festgesetzt, dass die durchwurzelbare Bodenüberdeckung der Tiefgarage 
mindestens 0,60 m betragen muss und somit im über der Tiefgarage liegenden 
Gartenbereich eine Begrünung umgesetzt werden kann. 

Für das MI wird eine Gesamt-GRZ von 0,80 festgesetzt. Dies entspricht dem 
Bestand im Plangebiet und dem bisher zulässigen Maximalwert. 

4.2.3 Zahl der Vollgeschosse und Höhe der baulichen Anlagen 

Bisher waren im Bereich des Mischgebietes maximal drei, sonst maximal zwei Voll-
geschosse zulässig. Auf zwei einzelnen Grundstücken im Wohngebiet musste das 
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zweite Vollgeschoss im Dachgeschoss liegen. Zukünftig sollen im WA2 (Quartier 
2+3) durchgehend maximal zwei, im WA1 (Quartier 1) und MI (Quartier 1) maximal 
drei Vollgeschosse zulässig sein. Dies ermöglicht eine stärkere Nachverdichtung 
beidseits der Bahnhofstraße sowie am Bahnhof. Zudem bestehen auf den Flur-
nummern 1599/2 (Bahnhofstraße 136), 1599/8 (Bahnhofstraße 134 und 134a) und 
1599/7 (Bahnhofstraße 132a) bereits dreigeschossige Gebäude. Letzteres wurde im 
Rahmen der zuletzt durchgeführten 11. Bebauungsplanänderung ermöglicht. 

Die bisher festgesetzte Geschoßflächenzahl entfällt, da dies bei Bauvorhaben einen 
unnötigen zusätzlichen Prüfungsaufwand darstellt.  

Die Wandhöhe war bisher bei Gebäuden mit zwei Vollgeschossen auf 6,30 m be-
grenzt. Zukünftig soll sie mit maximal 6,50 m etwas höher liegen. Die Gesamthöhe 
war bisher nur indirekt beschränkt. Weil zukünftig hinsichtlich der Baugrenzen und 
Dachgestaltung mehr Freiheiten gewährt werden, wird sie nun auf max. 9,50 m be-
grenzt. Bei Gebäuden mit drei Vollgeschossen sollen die Wandhöhe bei 9,50 m und 
die Gesamthöhe bei 12,00 m liegen. Die Werte ermöglichen – im Sinne des Flä-
chensparens – die Schaffung von Wohnraum in Dachgeschoss. Gleichzeitig ge-
währleisten sie eine verträgliche Einbindung in das bewegte Gelände.  

Es wird darauf hingewiesen, dass, für die Hälfte aller Gebäude im Plangebiet, bisher 
und weiterhin neben den Wand-/ Gesamthöhe vor allem auch die Geschossigkeit 
das begrenzte Maß nach oben ist. Hintergrund sind große Geländesprünge inner-
halb einzelner Baugrundstücke. Die Gebäudehöhen werden von der Höhe des Erd-
geschoss-Rohfußbodens aus bemessen. Dieser darf weiterhin höchstens 0,20 m 
über dem unmittelbar an das Hauptgebäude angrenzenden natürlichen Gelände an 
höchster Stelle angeordnet werden. Das entspricht der bisherigen Festsetzung. 
Das natürliche Gelände ist in Form beschrifteter Höhenlinien in der Planzeichnung 
dargestellt.  

Im Quartier 3 sind drei Geschosse mit Pult-/ Flachdächer möglich. Hier wird für die 
Gesamthöhe, bzw. die höhere Pultdachseite, die Wandhöhe angenommen, da sonst 
viergeschossige Gebäude entstünden. Weil die Wandhöhe angenommen wird, ist 
allerdings über dem dritten Vollgeschoss kein nutzbares Dachgeschoss möglich, 
wie es bei Sattel- oder Walmdächern der Fall ist. Damit Pult-/ Flachdächer als Dach-
formen dennoch attraktiv bleiben, wird daher ein Staffelgeschoss ermöglicht. Dieses 
Dachgeschoss muss rundum vom dritten Geschoss zurückversetzt  und in der 
Grundfläche kleiner sein, damit eben nicht nach Außen eine viergeschossige Wir-
kung entsteht (vgl. Abb. 20).  

 

Abb. 20 zulässige maximale Gebäudehöhen mit beispielhaften Dachformen im WA2 (links) sowie im 
WA1/ MI (Quartier 1) mit Satteldach (Mitte) und Pultdach (rechts); nutzbare Raumhöhe im 
Dachgeschoss abgetragen; ohne Maßstab 
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Geländeveränderungen sollen aus Gründen des Bodenschutzes nur eingeschränkt 
zulässig sein. Bisher sind Abgrabungen unzulässig. Damit die Gebäude sich in das 
Gelände einpassen können, sollen Abgrabungen und Aufschüttungen gegenüber 
dem bestehenden Gelände sowie Stützmauern zukünftig bis zu einer Höhe von 
max. 1,10 m zulässig sein.  
Auf Grund einzelner Grundstücke mit bereits größeren Geländeveränderungen wird 
zudem eine Ausnahmeregelung (Genehmigung durch den Gemeinderat notwendig) 
für Geländeveränderungen und Stützmauern bis max. 3,4 m aufgenommen. 
Die Bewilligung hängt dann im Einzelfall von der genauen Ausführung (Materialien, 
Begrünung) und städtebaulichen Wirkung an der jeweiligen Stelle ab.  

4.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche und Abstandsflächen 

4.3.1 Bauweise 

Da im Plangebiet bereits Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser vorhanden sind, wird 
hier zukünftig keine Einschränkung mehr vorgenommen. Die Errichtung von länge-
ren Hausreihen wird in den Quartieren 2 und 3 über die Baugrenzen verhindert. Im 
Quartier 1 werden diese im Sinne einer stärkeren Nachverdichtung über dort etwas 
größere Baufenster zugelassen. 

Bisher wurde eine Mindestgrundstücksgröße von 600 m² für Einzelhäuser sowie 
400 m² für Doppelhäuser und Hausgruppen vorgegeben. Dies galt zunächst auch 
für den nördlich angrenzenden Bebauungsplan „Geltendorf Süd, nördlicher Teil“. 
Im Rahmen der 2. Planänderung wurde die Mindestgrundstücksgröße dort dann auf 
500 m² für Einzelhäuser herabgesetzt. Durch die beständig steigenden Preise wer-
den inzwischen in Neubaugebieten regelmäßig Grundstücke mit 400 m² bzw. 
350 m² für Doppelhausgrundstücke nachgefragt. 
Die Gemeinde erachtet eine Begrenzung als nicht mehr notwendig. Eine sehr klein-
teilige Parzellierung wird in der Regel durch die bestehende Bebauung, die Lage/ 
Größe der Baufenster, die einzuhaltenden Abstandsflächen und/ oder eine nicht 
sinnvoll umsetzbare Erschließung verhindert. Sofern kleine Grundstücke dennoch 
abgeteilt und bebaut werden können, dienen sie – ebenso wie große Mehrfamilien-
häuser – der Nachverdichtung und Diversifizierung der Wohnformen.  

4.3.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die bisher festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) liegen 
überwiegend nah an den Bestandsgebäuden. Es sind Einzelbaufenster oder schma-
le, grundstücksübergreifende Baufenster, westlich der Bahnhofstraße auch ein grö-
ßeres grundstücksübergreifendes Baufenster ausgewiesen. 

Zum Erhalt der im Plangebiet lockeren Struktur und einer ausreichenden Belichtung, 
Belüftung und Besonnung, werden auf den Grundstücken zukünftig weiterhin über-
wiegend Einzelbaufenster ausgewiesen. Wo mehrere nur gering bebaute Grundstü-
cke nebeneinander liegen, werden zur flexibleren Nachverdichtung auch grund-
stücksübergreifende Baufenster ausgewiesen. Darüber hinaus werden nahezu alle 
Baufenster moderat vergrößert und teilweise an - aus städtebaulicher Sicht - sinn-
vollere Positionen verschoben. Zurückgenommen werden sie nur in den wenigen 
Fällen, in denen erhaltenswerter Laubbaumbestand oder steile Hanglagen für eine 
Bewahrung der Bestandssituation sprechen. 
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Auf der Flurnummer 1600/8 wird das Baufenster zu Gunsten der gewünschten Neu-
bebauung mit einem dritten Mehrfamilienhaus auf der Fl.Nr. 1600/4 zurückgenom-
men. Das Haus kann nur errichtet werden, wenn die Anforderungen der Stellplatz-
satzung erfüllt und entsprechende Stellplätze nachgewiesen werden. Der Nachweis 
der Stellplätze ist, nach Abriss des Nebengebäudes, auf der Fl.Nr. 1600/8 vorgese-
hen. Für mögliche Alternativlösungen, wie den Bau einer Tiefgarage, ist die Ge-
meinde offen.  

Ziel der Gemeinde ist es, den für das Orts- und Landschaftsbild, das Kleinklima und 
den Artenschutz wertvollen Baumbestand zu bewahren. Dieser ist ein für das Ge-
samtgebiet erhaltenswertes, qualitätsvolles Charakteristikum. Überschneidungen 
von Baufenstern mit den Kronen bestehender, zum Erhalt festgesetzter Bäume sind 
möglichst auszuschließen. Es gilt die Faustregel, dass der Wurzelraum mindestens 
eine ähnliche Breite aufweist, wie die Krone. Um den Baum zu schützen, soll sein 
Wurzelraum unversehrt bleiben. Gleichzeitig sollen Gebäude vor zu starker Ver-
schattung oder herabfallenden Ästen geschützt werden. Bei einzelnen Bäumen ist 
aus diesem Grund eine Vermessung notwendig, um die Lage des Stammfußes so-
wie Kronenansatz, Kronenumfang und Wuchshöhe genau zu bestimmen. 
Die Vermessungsdaten werden eingearbeitet, sobald sie vorliegen. 

Die Überschneidung einzelner Baumkronen mit Baufeldern wurde auf den 
Flurnummern 1608/7 (Blumenweg 5) und 1602/2 (Alpenstraße 1) bewusst 
zugelassen. Da es sich in beiden Fällen um eine Bestandssituation handelt, wird 
davon ausgegangen, dass die räumliche Nähe weiter erhalten werden kann. 
Eine Beschädigung im Wurzelbereich hat nicht zwangsläufig das Absterben eines 
Baumes zur Folge. Sollten ein Baum und ein gemäß den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes mögliches Bauvorhaben sich dennoch nicht vereinbaren lassen, 
so hat das Bauvorhaben Vorrang. Es wird jedoch darum gebeten, die 
Baumaßnahmen möglichst baumschonend durchzuführen. Für den Entfall des 
Baumes ist ein Ersatz in der festgesetzten Pflanzqualität zu pflanzen. 

Auf einigen Hanggrundstücken wird der von der Erschließungsstraße weiter entfern-
te Bereich – wie bisher – als Freifläche bewahrt. Hier wäre eine zusätzliche Bebau-
ung nur durch flächenintensive rückwärtige Erschließungen und starke Geländever-
änderungen umsetzbar. Dies gilt u.A. auch für die Gartenzonen im Quartier 2 und 3. 

Vollständig zurückgenommen werden soll das Baurecht auf der Fl.Nr. 1602. Weitere 
Ausführungen dazu finden sich unter Ziffer 2.7 der Begründung.  

4.3.3 Abstandsflächen 

Die Baugrenzen halten überall den Mindestabstand von 3,0 m zur Grundstücks-
grenze ein. Es wird darauf hingewiesen, dass auch im Geltungsbereich des vorlie-
genden Bebauungsplans die Abstandsflächensatzung der Gemeinde Geltendorf gilt. 
Einzelne Gebäude unterschreiten deren Vorgaben geringfügig. In diesen Fällen 
werden die Abstandsflächen im Bebauungsplan über eine gesonderte Festsetzung 
auf 0,4 H und mindestens 3,0 m reduziert. Eine weitere Unterschreitung ist nicht Ziel 
der Gemeinde. Für Gebäude, die dieses Mindestmaß noch unterschreiten, gilt der 
Bestandsschutz.  

Da es sich um eine gewachsene städtebauliche Struktur handelt, ist davon auszu-
gehen, dass die Belichtung, Belüftung und Besonnung der benachbarten Gebäude 
in ausreichendem Maß gegeben ist. Bisher liegen keine Hinweise vor, die einen 
Missstand erkennen lassen. 
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Wo die Abstandflächensatzung oder der Bebauungsplan keine Abweichungen re-
gelt, ist Artikel 6 der Bayerischen Bauordnung anzuwenden. 

4.4 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen 

Um eine Flexibilisierung zu ermöglichen, entfallen die bisher teilweise festgesetzten 
Flächen für Garagen, Carports und offene Stellplätze. Hier wurden in den letzten 
10 Jahren bereits Befreiungen erteilt. 

Tiefgaragen waren bisher nur vereinzelt zulässig. Zukünftig wird zur Erleichterung 
der Genehmigungspraxis auch hier eine allgemeine Regelung getroffen. Um Konflik-
te mit Nachbarn zu vermeiden, wird lediglich ein Mindestabstand von 1,0 m zu den 
benachbarten Grundstücksgrenzen vorgegeben. Ausnahmsweise (Genehmigung 
durch den Gemeinderat notwendig) darf ein Grenzanbau umgesetzt werden. Dabei 
dürfen Tiefgaragen jedoch nie unter der Baumkrone (=Wurzelraum) eines zum Er-
halt festgesetzten Baumes liegen.  
Aus Gründen des Ortsbildes wird geregelt, dass ab dem siebten nachzuweisenden 
Stellplatz alle auf dem betroffenen Grundstück nachzuweisenden Stellplätze unterir-
disch anzuordnen sind. Besucherstellplätze sind immer oberirdisch anzuordnen. 

In allen anderen Belangen, zu denen der gegenständliche Bebauungsplan keine 
Regelung trifft, ist die Stellplatzsatzung der Gemeinde Geltendorf in der jeweils ak-
tuellen Fassung zu berücksichtigen. Diese beinhaltet u.A. Vorgaben zur Anzahl und 
Gestaltung der Stellplätze. 

4.5 Bauliche Gestaltung  

Bisher ist die Dachgestaltung sehr strikt geregelt: Zulässig sind nur Satteldächer mit 
einer Dachneigung von 30° bis 40°. Jedoch sind im Gebiet inzwischen auch Walm- 
und Krüppelwalmdächer vorhanden. Diese Dachformen sowie versetzte Pultdächer 
sind im WA2 zukünftig mit einer Dachneigungsspanne von 20° bis 48° zulässig.  

Gebäude mit noch steileren Dächern gibt es im WA2 nicht. Gebäude mit noch fla-
cheren Dächern werden als Ausreißer definiert. Eine derartige Dachgestaltung ent-
spricht nicht dem Baustil im Gebiet und soll zukünftig vermieden werden. Wahr-
scheinlich betroffene Gebäude werden in nachfolgender Tabelle aufgelistet.  

Ausreißer Dachneigung 

Fl.nr. Adresse DN Lagebeschreibung 

1608/8 Blumenweg 3 15° 
Grundstück westlich des Blumenwegs, am 
Wendehammer, Quartier 3 (Bauakten vorhanden) 

1609/12 Blumenweg 6 15° 
Grundstück östlich des Blumenwegs, am 
Wendehammer, Quartier 3 (geschätzt, keine 
Bauakten vorhanden) 

Entsprechend dem Bestand werden die zulässigen Farben der Dachsteine und 
Dachziegel um anthrazite Töne ergänzt. Außerdem ist es zulässig, in die Dachflä-
chen integrierte Anlagen zur Nutzung von Solarenergie zu errichten. Wo die Anla-
gen integriert werden, sind dann keine Dachsteine/ Dachziegel notwendig.  

Im WA1 und MI (Quartier 1) wird eine fast freie Wahl der Dachform und Dachnei-
gung ermöglicht. Nur die an gewerbliche Hallen erinnernden Shed-/ Paralleldächer 
und gewölbte Dächer (z.B. Tonnendächer) sind unzulässig. Flachdächer sind zu 
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begrünen. Bei Pultdächern ist auch eine Blecheindeckung möglich. 

Da Dachaufbauten auf Dächern mit einer geringeren Dachneigung unverhältnismä-
ßig groß ausgebaut werden müssten, um unter dem Dach ausreichend Raumflä-
chen mit Aufenthaltsqualität zu schaffen, sind sie erst ab einer Dachneigung von 30° 
zulässig. Dies schreibt auch der bisherige Bebauungsplan so vor und die Vorgabe 
wurde bisher bei allen Gebäuden eingehalten. 
Auf flachen Dächern wirken Satteldachgauben/ Zwerchgiebel durch den aufragen-
den Gaubenfirst als störende Elemente in der bestehenden Dachlandschaft, wäh-
rend Schleppdachgauben das Hauptdach so verändern, dass es im Bereich der 
Gauben wie ein Flachdach wirkt.  

Um eine größere Flexibilität der architektonischen Lösungen zu ermöglichen, sind 
zukünftig im gesamten Plangebiet alle Gaubentypen zulässig. Jedoch soll pro Ge-
bäude nur ein Gaubentypus umgesetzt werden. Dacheinschnitte sind nur im WA1 
und MI (Quartier 1) zulässig, auch weil sie dort in jüngster Vergangenheit auf der 
Fl.Nr. 1599/7 (Bahnhofstraße 132a) umgesetzt wurden. Zwerchgiebel sind nur zu-
lässig, wenn das Gebäude höchstens zwei Vollgeschosse hat. Hintergrund ist, dass 
sich die Wandhöhe im Bereich des Zwerchgiebels notwendigerweise um einen wei-
teren Meter erhöht, was bei drei Geschossen als zu massiv erachtet wird. 

 

Abb. 21 2019 durch die 11. Änderung des Bebauungsplanes ermöglichtes Mehrfamilienhaus west-
lich der Bahnhofstraße (WA1) mit städtebaulich verträglich umgesetzten Dacheinschnitten; 
Quelle: PV; Aufgenommen am 30.07.2020 

Zukünftig werden keine Vorgaben zu Hauptfirstrichtung, Kniestock, Gebäudesockel 
und Fassaden mehr gemacht. 

Aus städtebaulichen Gründen sind Doppelhäuser mit gleicher Dachform und Dach-
neigung zu errichten. Darüber hinaus ist die Gebäudelänge der innenliegenden 
Fassaden der beiden aneinander angrenzenden Doppelhaushälften in gleicher Län-
ge zu errichten. Dabei bleiben sowohl ein Versatz als auch eingeschossige Anbau-
ten  (z.B. mit begrüntem Flachdach) zulässig. Um eine Nachverdichtung zu ermögli-
chen sind eine unterschiedliche Breite und Höhe der verschiedenen Doppelhaus-
hälften zulässig. 
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4.6 Solarenergie 

Der Ausbau erneuerbarer Energien ist als Grundsatz und Ziel der Raumordnung im 
Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) sowie im Regionalplan München for-
muliert. 

LEP vom 01.01.2020, , Grundsätze (G) und Ziele (Z), Auszug: 

 1.3.1 (G) Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen wer-
den, insbesondere durch (…) die verstärkte Erschließung und Nutzung erneuer-
barer Energien (…)  

 6.2.1 (Z) Erneuerbare Energien sind verstärkt zu erschließen und zu nutzen 
 

Regionalplan München vom 01.04.2019, Grundsätze (G), Auszug: 

 (G 7.1) Die Energieerzeugung soll langfristig finanziell tragfähig, sicher, umwelt- 
und klimaverträglich und für die Verbraucher günstig sein. 

 (G 7.3) Die regionale Energieerzeugung soll regenerativ erfolgen. Hierzu bedarf 
es der interkommunalen Zusammenarbeit. 

 (G 7.4) Die Gewinnung von Sonnenenergie (Strom und Wärme) soll vorrangig 
auf Dach- und Fassadenflächen von Gebäuden, auf bereits versiegelten Flächen 
und im räumlichen Zusammenhang mit Infrastruktur erfolgen. 

Die Pflicht zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie zur Stromerzeugung (Solar-
festsetzung) bei Neubauten wird im vorliegenden Bebauungsplan unter Beachtung 
des Abwägungsgebots, unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und mit 
Prüfung der Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in die Eigentumsfreiheit im vorliegen-
den Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB festgesetzt. 

Die Festsetzung schreibt mit Solarmodulen ortsfeste technische Anlagen selbstän-
diger Art vor (primär Photovoltaikanlagen, sekundär Solarwärmeanlagen), die auf 
den nutzbaren Dachflächen der Gebäude im Plangebiet zu errichten sind (50 % der 
Bruttodachfläche = Solarmindestfläche). Die Solarenergienutzung durch die Fest-
setzung erfolgt ortsbezogen im Plangebiet auf den Gebäuden. Die erzeugte Energie 
wird vorrangig im Plangebiet verwendet, sei es durch die Eigenversorgung mit 
Strom bzw. Wärme oder durch den physikalischen Effekt, dass Solarstrom im Netz 
vorrangig dort verbraucht wird, wo er eingespeist wird. 

Dachfläche bedeutet dabei die gesamte Fläche bis zu den äußeren Rändern des 
Daches bzw. aller Dächer (in m2) der Hauptgebäude auf dem jeweiligen Grundstück 
im Geltungsbereich des Bebauungsplans. 

Nutzbar ist derjenige Teil der Dachfläche, der für die Nutzung der Solarenergie aus 
technischen und wirtschaftlichen Gründen verwendet werden kann. Der nutzbare 
Teil der Dachfläche ist in einem Ausschlussverfahren zu ermitteln. Danach sind von 
der Dachfläche die nicht nutzbaren Teile (in m2) abzuziehen. Diese sind vor allem: 

 Ungünstig ausgerichtete und geneigte Teile der Dachfläche nach Norden (Ost-
nordost bis Westnordwest). Ost-West ausgerichtete Dächer sind ausdrücklich 
von der Solarpflicht eingeschlossen, weil sie gut nutzbar sind;  

 erheblich beschattete Teile der Dachfläche durch Nachbargebäude, Dachaufbau-
ten oder vorhandene Bäume;  

 von anderen Dachnutzungen wie Dachfenster, Dachaufbauten wie Schornsteine 
oder Entlüftungsanlagen, belegte Teile des Daches; die Anordnung solcher 
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Dachnutzungen soll so erfolgen, dass hinreichend Dachfläche für die Nutzung 
der Solarenergie verbleibt (mindestens 50 %, wenn dies technisch und wirt-
schaftlich nach den ersten beiden Punkten möglich ist).  

Gemäß Festsetzung können ersatzweise anstelle von Photovoltaikmodulen auch 
ganz oder teilweise Solarwärmekollektoren errichtet werden. Dadurch sollen vielfäl-
tige Gestaltungsmöglichkeiten bei der technischen und wirtschaftlichen Ausgestal-
tung der Solarpflicht belassen werden, da nicht auszuschließen ist, dass eine teil-
weise oder vollständige Solarwärmenutzung im Einzelfall ökologisch oder ökono-
misch vorteilhafter ist. Werden auf einem Dach Solarwärmeanlagen installiert, so 
kann der hiervon beanspruchte Flächenanteil auf die zu realisierende PV-Fläche 
angerechnet werden. Dies bedeutet, dass die Solarmindestfläche anteilig oder auch 
vollständig mit der Installation von Solarwärmekollektoren eingehalten werden kann. 

Die Festsetzung von PV-Anlagen auf den Dachflächen der neu zu errichtenden Ge-
bäude im Baugebiet ist wirtschaftlich zumutbar. Durch den teilweisen Eigenver-
brauch und eine (auf 20 Jahre gesicherte) gewährte Einspeisevergütung amortisiert 
sich die Anlage in der Regel binnen weniger Jahre bis zu rund einem Jahrzehnt und 
führt im Folgenden zu einer Reduzierung der Stromkosten. Es kann von einem An-
lagenbetrieb von 25 Jahren ausgegangen werden. Die Installation und Nutzung von 
PV-Anlagen zur Stromerzeugung sichert somit die langfristige Bezahlbarkeit der 
Energieversorgung in Gebäuden durch eine Stabilität der Energiepreise. Die Investi-
tionskosten von PV-Anlagen sind kalkulierbar, die solare Strahlungsenergie ist im 
Gegensatz zu fossilen Brennstoffen kostenlos. Der Eingriff in die Baufreiheit und die 
Eigentumsfreiheit (Art. 14 Abs. 1 GG) ist daher zumutbar und trägt überdies zu einer 
sozialgerechten Bodennutzung (§ 1 Abs. 5 S. 1 BauGB) bei. 

Die Solarfestsetzung dient der nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und dem 
Klimaschutz (§§ 1 Abs. 5 BauGB und 1a Abs. 5 BauGB) und erfüllt die städtebauli-
chen Aufgaben der Nutzung erneuerbarer Energien (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 f BauGB). 
Mit der Nachverdichtung im rund 12,3 ha großen Plangebiet wird zusätzlicher Ener-
giebedarf ausgelöst. Deshalb dient die Festsetzung zur örtlichen, dezentralen Ener-
gieversorgung und der Versorgungssicherheit (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 e BauGB). Das wirkt 
sich auch positiv auf die lokale Wertschöpfung aus (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 a und c 
BauGB). Die schadstofffreie Stromproduktion mit unerschöpflichen Energieträgern 
dient darüber hinaus der Luftreinhaltung (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a und e BauGB). 

4.7 Verkehrliche Erschließung 

Die öffentlichen Verkehrsflächen werden weiterhin festgesetzt. Im Bereich des Bio-
tops wird der dort ausgewiesene Fuß- und Radweg zurückgenommen, da er nicht 
umgesetzt werden kann. 

Die verkehrliche Erschließung der in zweiter Reihe liegenden Flurnummer 1600/2 
(Am Bahnhof 21) wird bisher über Geh- und Fahrrechte über die Fl.Nr. 1601/9 gesi-
chert. Zukünftig wird dort, im Bereich der bestehenden asphaltierten Zufahrt, eine 
private Verkehrsfläche ausgewiesen. Selbiges gilt für die über die Fl.Nr. 1611/2 er-
schlossene Fl.Nr. 1611/3 (Bergstraße 17). 

Die Flächen für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte auf den Fl.Nrn. 1604/13, 1604/2, 
1604/5, 1604/6, 1590/2 etc. (Grundstücke direkt nördlich der Straße Am Bahnhof) 
werden nicht mehr benötigt und daher zurückgenommen. 
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4.8 Grünordnung, Eingriff, Ausgleich, Artenschutz 

4.8.1 Festsetzungen zur Grünordnung 

Auch im bisher rechtskräftigen Bebauungsplan war der Gehölzbestand in umfang-
reichem Maße zum Erhalt festgesetzt. Diese Festsetzungen wurden mittels einer 
Begehung des Plangebietes überprüft, schützenswerte Einzelgehölze neu bestimmt 
und entsprechend ihres aus dem Luftbild ersichtlichen Kronenumfangs in die Plan-
zeichnung übernommen.  

Zum Erhalt festgesetzt wurden überwiegend nur noch Laubgehölze mit großem 
Stammumfang. Diese erfüllen eine Vielzahl wichtiger Funktionen. So sind sie im 
Sommer natürliche Schattenspender und sorgen für ein günstiges Kleinklima, wäh-
rend sie in der dunklen Jahreszeit durch den Abwurf ihrer Blätter Licht durchlassen. 
Laubbäume sind Lebensraum und Nahrung für viele Tierarten und leisten ihren Bei-
trag zum Natur- und Artenschutz. Darüber hinaus verhindern sie in Hanglagen den 
Bodenabtrag und fördern die Versickerung durch verzögerte Abgabe des Wassers 
an den Boden und damit ins Grundwasser. 

Auf Vorgaben zu konkreten Einzelbaumpflanzungen auf den Grundstücken wird zu-
künftig verzichtet, da sich dies mit der Mindestbaumanzahl pro Grundstück über-
schneidet. Letztere wird weiterhin geregelt, jedoch von bisher einem Baum je 
200 m² auf einen Baum je 300 m² vollendeter Grundstücksfläche herabgesetzt. 
Das wird als ausreichend für die Durchgrünung erachtet.  

Ergänzt durch eine Ersatzpflicht bei Ausfall, die ein zukünftig mindestens gleich 
bleibendes Grünvolumen sicherstellen, tragen diese Festsetzungen dem Gebot zur 
Eingriffsminimierung Rechnung und sind daher im Grundsatz gerechtfertigt. 
Die Pflanzgebote werden durch eine Artenliste konkretisiert, um den ökologischen 
Wert der Pflanzungen sicherzustellen.  

Entlang von Erschließungsstraßen und zur freien Landschaft sind als Gehölzpflan-
zungen nur Hecken aus Laubgehölzen zulässig. So werden „immergrüne Mauern“ 
verhindert, die durch monotone Nadel-, Zier- und Formgehölzen (wie z.B. Schein-
zypressen-, Fichten-, Thuja- und Bambushecken) entstehen. Im Gegensatz dazu 
haben Hecken aus heimischen Laubgehölzen eine Vielzahl positiver Funktionen. 
Sie sind Lebensraum für verschiedenste Vögel und bieten diesen Nahrung, sie sor-
gen für ein günstiges Kleinklima und Windschutz und filtern Staub und Abgase. 

Darüber hinaus werden einzelne Gartenzonen (vgl. Abb. 10 und Ziffer 2.2.4 der Be-
gründung) zum Erhalt festgesetzt. Südlich der Waldstraße besteht eine sich über 
11 Grundstücke erstreckende Gartenzone. Auf den tiefen Grundstücken wurden die 
Hauptgebäude und Garagen/ Carports/ Stellplätze entlang der Straße errichtet, 
während in den überwiegend steil ansteigenden, rückwärtigen Gartenbereichen 
kaum bauliche Anlagen bestehen. Selbiges gilt für die steil abfallenden Gärten süd-
lich der Wiesenstraße 2, 2a, 4 und 4a (Fl.Nrn. 1611/11, 1611/6 und 1611/7) sowie 
südlich der Bergstraße 4, 6 und 8 (Fl.Nrn. 1609/4, 1609/6 und 1610/7). Weitere Hin-
terlieger-Baufenster werden dort aus Gründen der damit einhergehenden starken 
Versiegelung, der dann notwendigen starken Geländeveränderungen sowie den 
Schwierigkeiten durch benötigte steile oder lange Zufahrten abgelehnt. 
Stattdessen soll der derzeitige Zustand bewahrt werden, in dem in den Gartenzonen 
nur kleine Gartenhäuser mit begrünten Dächern, Terrassen mit wasserdurchlässi-
gen Belägen und Tiefgaragen mit einer höheren Mindestüberdeckung zugelassen 
werden. Unter Einhaltung dieser Vorgaben ist auch der Bau von Mehrfamilienhäu-
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sern auf diesen Grundstücken möglich und weiterhin zulässig. 

4.8.2 spezieller Artenschutz (Verbotstatbestände) 

Bei der Zulassung und Ausführung von Vorhaben sind die Auswirkungen auf euro-
parechtlich geschützte und national gleichgestellte Arten zu untersuchen. Im Rah-
men der Bauleitplanung ist sicherzustellen, dass das Vorhaben nicht zu unüber-
windbaren artenschutzrechtlichen Hindernissen führt. Die Beachtung des speziellen 
Artenschutzrechtes (BNatSchG, BayNatSchG) ist regelmäßig Voraussetzung für die 
naturschutzrechtliche Zulassung eines Vorhabens. Im Regelfall ist hierfür zunächst 
eine Vorprüfung dahingehend erforderlich, ob und ggf. welche Arten von dem Vor-
haben so betroffen sein können. 

Beim Plangebiet handelt es sich um ein bestehendes Wohngebiet mit intensiv ge-
nutzten Gärten und eingewachsenen Gehölzstrukturen. Aufgrund der intensiven 
Freizeitnutzung und dem Mangel an seltenen oder hochwertigen Lebensraumstruk-
turen ist das Vorkommen seltener und gefährdeter Arten unwahrscheinlich. Die Gär-
ten im Plangebiet werden vermutlich lediglich von ubiquitären Arten als Lebensraum 
genutzt.  

Da der vorliegende Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nur moderat 
erhöht und die vorhandenen Gehölzstrukturen überwiegend erhalten werden, geht 
die Gemeinde davon aus, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände (§ 44 
BNatSchG) im Hinblick auf die in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführten Tierarten nicht berührt sein dürften.  

Es ist anzunehmen, dass die baulichen Erweiterungen im Plangebiet über einen 
längeren Zeitraum und zeitlich gestaffelt stattfinden werden, da das Baurecht auf 
Grund der Eigentumsverhältnisse erst nach und nach ausgeschöpft wird. Demnach 
werden die Eingriffe in potentielle Lebensräume geschützter Arten vereinzelt und 
kleinflächig sein. So können von einem Bauvorhaben betroffene Arten auf die an-
grenzenden Grundstücke ausweichen.  

Aufgrund der weiten Verbreitung dieser Arten und der verbleibenden Lebensraum-
strukturen im räumlichen Zusammenhang ist von keiner signifikanten Verschlechte-
rung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen auszugehen. Im weiteren 
Umfeld sind ausreichend Strukturen vorhanden, auf die ausgewichen werden kann. 
Die ökologischen Funktionen der Flächen im Plangebiet können – insbesondere für 
europäische Vogelarten – durch den Erhalt der Bepflanzung der Privatgärten, wei-
terhin erfüllt werden.  
Besonders wertvolle Gehölze sind als zu erhaltende Bäume festgesetzt. Weiterhin 
gibt die Möglichkeit, bestehende Gehölze auf das Pflanzgebot anzurechnen, einen 
Anreiz, möglichst wenige Gehölze zu fällen.  

Auf folgende Vermeidungsmaßnahmen im Hinblick auf Vogelarten und Fledermäuse 
wird hingewiesen:  

Die Entfernung von Gehölzen hat in der brutfreien Zeit (von 1. Oktober bis Ende 
Februar) zu erfolgen und diese sind vor der Fällung/ Rodung auf das Vorhandensein 
von Winterquartieren bzw. regelmäßig genutzten Nestern zu prüfen.  

Sollen Gebäude abgebrochen werden, so hat dies gegebenenfalls in Zeiten zu er-
folgen, in denen keine Nutzung durch gebäudebewohnende Vogel- und Fleder-
mausarten erfolgt. Wenn Fensterläden aus Holz vorhanden sind, sollten diese vor 
dem Abbruch auf Fledermäuse untersucht werden.  
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Baumhöhlen und -spalten sind vor der Rodung auf einen Besatz mit Fledermäusen 
zu kontrollieren. Der Teil des Baumes mit einem Quartier ist zu erhalten und in ei-
nen störungsarmen Bereich des Gartens zu versetzen. Entlastungsschnitte und Ab-
schneiden des Baumes über der Höhle oder Spalte sind zulässig. Als Ersatzquartie-
re sind zudem pro Spaltenquartier zwei Fledermausflachkästen und pro Höhlen-
quartier fünf Fledermausrundkästen in störungsarmen Bereichen des Baugrundstü-
ckes anzubringen. 

Auf Grund der Vermeidungsmaßnahmen ist nicht davon auszugehen, dass sich bei 
Umsetzung des Vorhabens artenschutzrechtliche Konflikte ergeben. 

4.8.3 Beschleunigtes Verfahren und Ausgleichsbedarf  

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB durchge-
führt. Da in ihm eine Grundfläche von insgesamt rund 26.000 m² festgesetzt wird, 
greift § 13 a Abs. 1 Nr. 2 BauGB, nach dem eine Vorprüfung des Einzelfalls durch-
zuführen ist. Die Vorprüfung wird Anlage 1 zum Bebauungsplan. 

Die Vorprüfung kommt zu der Einschätzung, dass der Bebauungsplan voraussicht-
lich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB 
in der Abwägung zu berücksichtigen wären. Die Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden 
könnten, werden hiermit (im Rahmen der freiwilligen frühzeitigen Beteiligung) an der 
Vorprüfung des Einzelfalls beteiligt. Das Landratsamt wird um Stellungnahme gebe-
ten, ob ein erneuter Aufstellungsbeschluss notwendig ist. 

Von der Durchführung einer Umweltprüfung sowie von einem Umweltbericht kann 
im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB abgesehen werden.  

Eingriffe im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB gelten als vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt oder zulässig. Damit entfällt die Anwendung der Eingriffs- / 
Ausgleichsregelung nach dem Bayerischen Leitfaden und Ausgleichsmaßnahmen 
sind nicht erforderlich. Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung des mit dem 
Vorhaben verbundenen Eingriffes in Naturhaushalt und Landschaftsbild sind gemäß 
§ 1 a Abs. 3 BauGB dennoch in der Abwägung der Belange zu berücksichtigen. 

Zum Schutz des Bodens, des Klimas und zur Vermeidung unnötiger Eingriffe sind 
folgende Festsetzungen getroffen:  

- Schutz und Erhalt der vorhandenen Gehölze 

- Pflanzvorschriften 

- wasserdurchlässige Oberflächen und Versickerung auf den Grundstücken 

4.9 Wasserwirtschaft 

Informationen zu den Bodenbedingungen und der Versickerung finden sich unter 
Ziffer 2.9 der Begründung. 

Die Gemeinde Geltendorf setzt sich für einen klimasensiblen Umgang mit Nieder-
schlagswasser in Form einer natur- und ortsnahen Regenwasserrückhaltung und 
Regenwassernutzung ein. Beim Neubau eines Hauptgebäudes ist daher auf dem 
entsprechenden Grundstück eine Anlage zum Sammeln von Niederschlagswasser 
zu errichten. Dies kann sowohl eine Zisterne als auch eine Anlage im Gebäude sein. 
Der Rückhalt soll der Trinkwassersubstitution für die Gartenbewässerung dienen, 
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aber auch eine Brauchwassernutzung für die Toilettenspülung ist denkbar.  

Zisternen dürfen nicht mit Hochbauten überbaut werden. Die Anlage von Zufahrten 
oder sonstigen befestigten Flächen ist zulässig. Grundsätzlich muss die Zugänglich-
keit, insbesondere der Schachtabdeckungen gewährleistet sein. Die Anlagen sind 
regelmäßig zu warten und auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen. 

Begründet wird die Festsetzung zur Wasserwirtschaft zum einen mit dem allgemei-
nen Klimaschutz und der notwendigen Klimaanpassung (§ 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB 
und § 1a Abs. 5 BauGB). Zum anderen dient der Rückhalt in den Zisternen als 
Maßnahme gegen Starkregenereignisse. Darüber hinaus fördert er die Grundwas-
serneubildung, versorgt die grüne Infrastruktur im Plangebiet und senkt den Ver-
brauch von Trinkwasser. Zudem wird § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
gefolgt, nach dem Niederschlagswasser möglichst ortsnah versickert werden soll. 

4.10 Klimaschutz, Klimaanpassung 

Der Klimaschutz ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen in der Abwägung zu be-
rücksichtigen. Den Erfordernissen des Klimaschutzes ist sowohl durch Maßnahmen, 
die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an 
den Klimawandel dienen, Rechnung zu tragen.  

Wichtigste Handlungsfelder sind damit die Anpassung an zukünftige klimawandel-
bedingte Extremwetterereignisse und Maßnahmen zum Schutz des Klimas, wie die 
Verringerung des CO2-Ausstoßes und die Bindung von CO2 aus der Atmosphäre 
durch Vegetation.  

Die nachfolgende Tabelle fasst Planungsziele und Festsetzungen mit klimabezoge-
nen Aspekten als Ergebnis der Abwägung zusammen: 

Maßnahmen zur Anpassung an den 

Klimawandel 

Berücksichtigung 

Hitzebelastung  

(z.B. Baumaterialien, Topografie, Bebau-
ungsstruktur, vorherrschende Wetterlagen, 
Freiflächen ohne Emissionen, Gewässer, 
Grünflächen mit niedriger Vegetation, an 
Hitze angepasste Fahrbahnbeläge) 

Erhalt der Gehölze, Ersatzbaumpflanzungen, 
dadurch Verringerung der Aufheizung von 
Gebäuden und versiegelten Flächen durch 
Verschattung und Erhöhung der Verdunstung und 
Luftfeuchtigkeit, Reduzierung der versiegelten 
Fläche und der damit verbundenen kleinklimati-
schen Erwärmung durch Errichtung von Tiefgaragen 

Extreme Niederschläge  

(z.B. Versiegelung, Kapazität der Infrastruk-
tur, Retentionsflächen, Anpassung der 
Kanalisation, Sicherung privater und 
öffentlicher Gebäude, Beseitigung von 
Abflusshindernissen, Bodenschutz, 
Hochwasserschutz) 

 

 

 

 

 

 

 

Verwendung wasserdurchlässiger Beläge im 
Bereich von Stellplätzen und Zufahrten, dadurch 
Minimierung des Abflusses von Regenwasser aus 
dem Baugebiet 
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Maßnahmen, die dem Klimawandel 

entgegen wirken (Klimaschutz) 

Berücksichtigung 

Energieeinsparung/ Nutzung regenerativer 
Energien 

(z.B. Wärmedämmung, Nutzung erneuerba-
rer Energien, installierbare erneuerbare 
Energieanlagen, Anschluss an Fernwärme-
netz, Verbesserung der Verkehrssituation, 
Anbindung an ÖPNV, Radwegenetz, 
Strahlungsbilanz: Reflexion und Absorption) 

Ressourcen schonende Innenentwicklung durch 
Überplanung eines vorhandenen Gebäudebestan-
des, dadurch Verhinderung einer Flächeninan-
spruchnahme im Außenbereich mit dem Erfordernis 
neuer Erschließungsmaßnahmen, überwiegende 
West-Ost-Ausrichtung der Gebäude und Festset-
zung günstiger Dachformen, dadurch Verbesserung 
der Voraussetzungen für die Nutzung von Solar-
energie, Nachverdichtung im Nahbereich einer 
Bushaltestelle und Ausbau des bestehenden Fuß- 
und Radwegenetzes, dadurch Möglichkeit zur 
Nutzung von Alternativen zum CO2-emittierenden 
Individualverkehr 

Vermeidung von CO2 Emissionen durch MIV 
und Förderung der CO2 Bindung  

(z.B. Treibhausgase, Verbrennungsprozesse 
in privaten Haushalten, Industrie, Verkehr, 
CO2 neutrale Materialien) 

Förderung der CO2-Bindung durch Nachpflanzung 
von Gehölzen, geringe gegenseitige Verschattung 
von Gebäuden, dadurch bessere Nutzung 
natürlicher Wärme, Zulassen von Läden, die der 
Versorgung des Gebietes dienen, dadurch 
Vermeidung von Individualverkehr mit CO2-
Emissionen 

4.11 Immissionsschutz 

Die Festsetzungen zum Immissionsschutz des Bebauungsplanes „Geltendorf Süd, 
südlicher Teil“ aus dem Jahr 1993 sind mittlerweile bezüglich der Verkehrslärmim-
missionen durch Bahnlinie München-Lindau überholt. 

Aufgrund geänderter Vorschriften wie die Verkehrslärmschutzverordnung 
(16. BlmSchV) mit dem damit verbundenen Wegfall des Bahnbonus und eines er-
höhten Zugaufkommens durch die Elektrifizierung ergeben sich höhere Lärmpegel 
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes. 

Zudem wurde die aktuell geltende DIN 4109-5 zum Schallschutz im Hochbau, Aus-
gabe August 2020, zur Ermittlung des gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-
Maßes (R'w, ges) bereits im Jahr 2018 verschärft. Daher entsprechen die im bisher 
rechtsverbindlichen Bebauungsplan zum Immissionsschutz getroffenen Festsetzun-
gen nicht mehr dem Stand der Technik und müssen erneuert werden.  

Die DIN-Norm stellt Anforderungen an den Schallschutz, um sicherzustellen, dass 
die Bewohner der Gebäude keinen Schaden an Leben und Gesundheit erleiden und 
vor unzumutbaren Belästigungen geschützt sind. Außerdem regelt sie die verschie-
denen Nachweisverfahren für den Schallschutz im Baugenehmigungsverfahren. 

Anhand von Schalldaten aus dem Lärmschutzgutachten der Fa. Möhler+Partner 
vom Juli 2015 ergaben sich für den Geltungsbereich der 9. Änderung des Bebau-
ungsplanes „Geltendorf Süd, südlicher Teil“ an der Südfassade des dort damals ge-
planten Neubaus in ca. 60 m Entfernung zur Mitte der Bahnlinie Beurteilungspegel 
von tags 60 dB(A) und nachts 59 dB(A). 
Daraus wiederum ergaben sich Bau-Schalldämm-Maße (R’w, ges) sämtlicher Au-
ßenbauteile (Außenwände, Fenster, Türen. Rolladenkästen und der Dachhaut), die 
bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Wohngebäude in bestimmten Abstän-
den zur Bahnlinie eingehalten werden müssen. Ebenfalls notwendig sind Schall-
schutzfenster mit eingebauter Lüftungseinheit oder alternativ Lüftungsanlagen in al-
len Schlafräumen und Kinderzimmern. 



Geltendorf  Bebauungsplan Geltendorf Süd, südlicher Teil – Begründung 24.10.2022 

 
PV Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München GEL 2-89 Seite 33/33 

Die entsprechenden Festsetzungen wurden von der Unteren Immissionsschutzbe-
hörde im Landratsamt Landsberg am Lech mit Stellungnahme vom 26.03.2019 (Ak-
tenzeichen 1711.4/93-19/41.5) vorgegeben und am 03.08.2022 durch diese erneut 
per E-Mail in ihrer Gültigkeit bestätigt.  

5. Alternativen 

Sich aufdrängende Alternativen sind nicht festzustellen. Sofern möglich, beabsich-
tigt die Gemeinde eine Nachverdichtung innerhalb eines bestehenden Baugebietes. 
Unter dieser Maßgabe ist die Neuaufstellung des Bebauungsplans sinnvoll. 

 

Anlage 1 

Vorprüfung des Einzelfalls nach Anlage 2 zu § 13 a Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

in der Fassung vom 24.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gemeinde Geltendorf, den  .................................................................  
 
 
 
   ..........................................................................................  
  Erster Bürgermeister Robert Sedlmayr 


